
KV-Wahl - Aufnahme ins Wählerverzeichnis

Von Oscar Cuypers-Parsch

9. Mai 2025, 11:00

Nachrichten

Am  8./9. November finden die nächsten Kirchenvorstandswahlen statt. Wenn Sie außerhalb der Grenzen unserer 

Kirchengemeinde wohnen, aber bei uns das aktive Wahlrecht wahrnehmen möchten, können Sie sich auf Antrag in die 

Wählerliste aufnehmen lassen. Die Frist dazu endet am 7. Juni. Den Antrag dazu finden Sie unten.

Antragsformular (https://gemeinden.erzbistum-koeln.de/export/sites/gemeinden/laurentius-elberfeld_mitte/.content/.galleries

/Dokumente/Antrag-auf-Umtragung-in-andere-Liste-der-Wahlberechtigten-KV.pdf)
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